
Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2019

Niederschrift

über die 6. Sitzung des Stadtrates

vom 26. Juni 2019

59. Beratunasaeaenstand: Bebauungsplan Nr. 119
"Campingpark Gitzenweiler Hof"
Beschluss zur Abwägung der vorge
brachten Stellungnahmen im Rahmen der
Beteiligung gemäß §§ 3 (1) und 4 (1)
BauGB

Städtebaulicher Vertrag
Billigung des Bebauungsplanentwurfs
Beschluss zur Beteiligung der Öffentlich
keit gem. § 3 (2) BauGB
Beschluss zur Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belan
ge gem. § 4 (2) BauGB

AZ: 6102

Berichterstatter/-in: Iris Möller, Stadtplanungsabteilung
Lars Hertelt, raith - hertelt - fuß |
Partnerschaft für Stadt-, Landschafts- und
Regionalplanung

Stadtrat Büchels nimmt an Beratung und Abstimmung wegen persönlicher Beteiligung
nach Art. 49 GO nicht teil.

Anhand der Sltzunasvorlaoe sowie der beiliegenden Präsentation gehen die Berichterstatter
ausführlich auf den Sachverhalt ein:

1. Ziel und Zweck der Planung

Der Standort Gitzenweiler Hof besteht seit 1962 als Campingplatz und hat sich im Laufe sei
nes Bestandes immer weiter entwickelt. Heute gehört er zu einem wichtigen Bestandteil des
Lindauer Tourismusgewerbes und den führenden Campingplatzdestinationen in Deutsch
land.



Baurechtlich wurden für die bestehenden Gebäude bisher Elnzelbaugenehmigungen ausge
stellt. Ein weiterer Um- und Ausbau ist ohne einen Bebauungsplan allerdings nicht möglich,
da der Campingplatz Im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegt und geplante Änderungen nun
mehr zu umfänglich sind, als dass sie über eine Einzelbaugenehmigung zu erreichen wären.
Zukünftige Entwicklungen Im Bereich des Campingplatzes können nur üt)er ein verbindliches
Planungsrecht (Bebauungsplan) abgesichert werden.
Im Flächennutzungsplan (FNP) Ist das Plangebiet als „Sonstiges Sondergebiete, die der Er
holung dienen (§10 BauNVO), Campingplatz" dargestellt. Der Bebauungsplan kann aus
dem FNP abgeleitet werden.

Rahmenplan aus 2016

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind u.a. die Ergebnisse eines von der Gemeinde be
schlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von Ihr beschlossenen
sonstigen Planung (§1 (6) Nr. 11 BauGB) zu berücksichtigen. Als Grundlage für einen künftig
zu erstellenden Bebauungsplan wurde von der Stadt Lindau Im Jahr 2016 ein Rahmenkon
zept für den Campingplatzes Gltzenweller Hof beschlossen, um so langfristig den Standort
des Campingparks sovi/ie die Möglichkeit einer weiteren En^lcklung an diesem Standort zu
sichern. Dieser Rahmenplan stellt die Grundlage der vorliegenden Planung dar.

Vorhabenbeschrelbung

Zukünftig sollen folgende Einrichtungen das bestehende Angebot ergänzen:
-  Zentrale Sanitäreinheit für Campinggäste,
-  Envelterung- und Optimierung der vorgesehenen Wasseranlage mit Wellness-

Einrichtung,
-  Clubraum für Gruppen bis zu 120 Personen mit Gastronomie / Barbereich,
-  Restaurant mit gehobenem Anspruch und Ambiente,
-  Zentrale Kücheneinheit zur Versorgung der Bereiche Restaurant, Club und Was

seranlage,
Saal für Veranstaltungen und Indoor-Frelzeltelnrichtungen,

-  Terrasslerung mit Ruheberelchen,
-  Hausmeisterunterkunft und Büro.

Planungsziele

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, dem Campingplatz auch zukünftig eine ge
wisse Entwicklung zu ermöglichen und Ihn somit als Bestandteil der örtlichen Tourismus
branche zu erhalten. Im Einzelnen Ist geplant,

-  die bestehenden Nutzungen zu sichern,
-  die bestehende Anlage und Ihre Nutzungen teilweise neu zu ordnen,

die planungsrechtliche Legalisierung von Bauten, Insbesondere ehemals mobiler
Unterkünfte,

-  die Darstellung von Aufstellflächen für Kleinwochenendhäuser (Mobllhelme) zur
Differenzierung des Beherbergungsangebots auf dem Campingplatz,
die Anzahl der vorhanden Standplätze (Caravan / Camping) leicht zu reduzieren
und

die Sicherung umweltrelevanter Belange wie der Uferzonen und der Baumstand
orte.



2. Art des Verfahrens, Ausgangslage

Der Bebauungsplan wird im zweistufigen Regelverfahren gemäß § 30 (1) BauGB als qualifi
zierter Bebauungsplan aufgestellt. Der Begründung ist ein Umweltbericht beigefügt. Dieser
enthält Aussagen zu den gemäß § 2 (4) BauGB ermittelten und bewerteten Umweltbelangen.

Der Stadtrat der Stadt Lindau hat in seiner Sitzung am 31.01.2018 die Aufstellung des Be
bauungsplanes gemäß § 2 (1) BauGB beschlossen. In derselben Sitzung wurde vom Stadt
rat der Vorentwurf des Bebauungsplanes gebilligt sowie die frühzeitige Beteiligung der Öf
fentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 (1) und
4 (1) BauGB beschlossen.

Nach erfolgter öffentlichkeits- sowie Träger- und Behördenbeteiligung in der Zeit vom
12.03.2018 bis 13.04.2018 sind nunmehr mit den vorliegenden Unterlagen die Öffentlichkeit
nach § 3 (2) BauGB und die Behörden nach § 4 (2) BauGB erneut mit den ergänzten Plan
unterlagen zu beteiligen.

3. Prüfung der Abwägungsvorschläge im Rahmen der Beteiligungen nach § 3 (1)
sowie § 4 (1) BauGB mit Kurzdarsteiiung der geänderten Pianunteriagen

Aufgrund der vorgebrachten Stellungnahmen zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und
zur frühzeitigen Trägerbeteiligung müssen geringfügige Planänderungen und -ergänzungen
gegenüber dem Vorentwurf zum Bebauungsplan mit Stand vom 08.02.2018 vorgenommen
werden. Folgende Änderungen und Ergänzungen wurden in den überarbeiteten Bebauungs
plan eingearbeitet:

- Die Pflanzlisten mit den Ziffern 1.9.8.1, 1.9.8.2, und 1.9.8.4 werden entsprechend den
Anregungen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie des Bundes
Naturschutz in Bayem e.V. geändert. Die Robinie, die Rote Kastanie und die Eber
esche werden aus den Listen gestrichen, die gewöhnliche Kastanie in die Liste auf
genommen.

- Die immissionsschutzrechtllchen Festsetzungen Ziffern 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 und
1.10.4 werden entsprechend den Anregungen des Fachbereichs Immissionsschutz
geändert.

- Zusätzlich werden in der Planzeichnung Schnittzeichnungen eingefügt, in denen das
Verhältnis Emissionsquelle, Schutzwand und Immissionsort im Bestand dargestellt
ist.

- Ergänzend wird überlagernd eine Schallschutzmaßnahme entlang der LI6 im Bereich
der bestehenden Lärmschutzwand dargestellt. Diese wird im nordwestlichen Bereich
um ca. 10 m bis zu einer Länge von mind. 35 m zur Fahrbahnmitte der Kreisstraße Ll
nach Südwesten verlängert.

- Entsprechend der Anregung des Staatlichen Bauamtes Kempten werden an der vor
handenen Zufahrt in die US Sichtdreiecke dargestellt, und nähere Erläuterungen da
zu in den nachrichtlichen Übernahmen gegeben.

- Entsprechend der Anregung des Wasserwirtschafisamtes Kempten werden Aussa
gen zur Niederschlagsentwässerung sowie möglichen Altablagerungen in den nach
richtlichen Übernahmen dargestellt.

Die angeführten, im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der frühzeitigen
Trägerbeteiligung eingegangenen, Anregungen wurden in den Bebauungsplan mit Stand
vom 23.04.2019 eingearbeitet.



4. Städtebaulicher Vertrag nach § 11 BauGB

Ergänzend zum Bebauungsplanverfahren sollen zusätzlich mit Hilfe eines städtebauiichen
Vertrags Planungsziele gesichert werden, die mit dem Festsetzungskanon des BauGB nicht
abgedeckt werden können.

Vertragsgegenstand sind:
-  eine Betriebszeitenregelung für die Veranstaltungsbühne,
-  eine Kostenregelung für die sich aus dem Bauleitplanverfahren ergebenden Lärm

schutzmaßnahmen,
-  eine sukzessive Heckenpflanzung entlang der nördlichen Grundstücksgrenze ent

sprechend dem Abwägungsergebnis.

Ein städtebaulicher Vertrag bedarf der Schriftform. Die Zulässigkeit sowie die Regelungen
des bestehenden städtebaulichen Vertrags zwischen der Stadt Lindau und der Campingpark
Gitzenweiler Hof GmbH bleiben unberührt. Der Städtebauliche Vertrag ist zeitlich vor dem
Satzungsbeschluss zu fassen.

Bürgermeister Schober merkt an, dass man Fußgänger rechts des Eingangs schwierig
erkennen kann, da die Sicht durch dort stehende Autos eingeschränkt ist.

Einstimmig, ohne die Stimme des persönlich beteiligten Stadtratsmitglieds Büchele,
fasst der Stadtrat folgenden

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die vorgeschlagene Abwägung.

Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung mit der Ausarbeitung eines Städtebaulichen Vertra
ges mit den unter Pkt. 4 genannten Inhalten.

Der Stadtrat billigt den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 119 „Campingpark Gitzenweiler
Hof fs. Anlagen 1 bis 61 mit Stand vom 23.04.2019.

Der Stadtrat beschließt die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB mit den Anla
gen 1 bis 6.

Der Stadtrat beschließt die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be
lange gem. § 4 (2) BauGB mit den Anlagen 1 bis 6.

Stadträtin R u n d e I stellt an dieser Stelle der Sitzung den Antrag auf Ende der Sitzung.

Bürgermeister Schober entgegnet, dass die Fachleute zu beiden noch ausstehenden
Punkten heute angehört werden sollten, um so in den Fraktionen ein Meinungsbild zu erhal
ten.

Der Antrag von Stadträtin Rundel wird mit 15:8 Stimmen abgelehnt.

II. An die Fraktionen

III. An die Abt. 6011 z. K. u. w. V.

IV. Zum Akt



Lindau, 11. Juli 2019

Dr. Gerhard Ecker

Oberbürgermeister
Jifgit Russ
Protokollführerin

































































































































































































































































































 
 
 
 
 
An Tag Blatt 

Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 55 
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Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 60 
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Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 61 
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Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 62 
 
 
 
 
ERGEBNISTABELLEN - BEURTEILUNGSPEGEL 
 
In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die zuvor aufgelisteten Ergebnisse übersichtlich 
zusammengestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
MITTAGS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten. 
 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel werden im Beurteilungszeitraum ABENDS an den 
Immissionsorten Anwesen Meßmer, Hirschbinde und Rehlings 
 

überschritten. 
 
Lärmschutzmaßnahmen sind bei einer Überschreitung bis zu 3,7 dB(A) zu fordern. 
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ERGEBNISTABELLEN - MAXIMALPEGEL 
 
In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die zuvor aufgelisteten Ergebnisse übersichtlich 
zusammengestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen TAG und 
NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen Immissionsorten 
 

weit unterschritten. 
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11. LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN 
 
Wie den zuvor aufgelisteten Ergebnistabellen zu entnehmen ist, sind die lärmintensiven 
Veranstaltungen der Verursacher für die Überschreitungen der zulässigen Immissionsrichtwerte in 
den Abendstunden. 
 
 
Die in Kapitel 6 beschriebenen Schalldämmwerte der Bühnenaußenhaut von R'w = 5 dB sind 
schalltechnisch zu gering. Mit einer Bühnenaußenhaut von R'w ≥ 25 dB und einer Begrenzung der 
Bühnenöffnung auf 20 m² kann ein wirkungsvoller Lärmschutz erreicht werden- 
 
 
Die Außenhaut der Bühne soll mit Materialien, die die nachfolgend beschrieben Schalldämm-Maße 
R'w  erreichen, ummantelt werden. 
 
 
a) Wände    R'w ≥ 25 dB 
 offene Materialwahl 
 Kein Prüfzeugnis notwendig, da Stand der Technik   gerechnet mit  R'w = 25 dB 
 
b) Dach    R'w ≥ 25 dB 
 offene Materialwahl 
 Kein Prüfzeugnis notwendig, da Stand der Technik   gerechnet mit  R'w = 5 dB 
 
c) Bühnenöffnung – max. 20 m²  R’w = 0 dB 
 Kein Prüfzeugnis notwendig, da Stand der Technik   gerechnet mit  R'w = 0 dB 
 
 
Die veränderte Abstrahlcharakteristik der Bühne ist in dem nachfolgenden Detail gut erkennbar. 
 
ABENDS 
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Rasterlärmkarten und Immissionsbelastung 
 
 
 
  Quellenplan Seite 66 
 
  Lageplan mit Immissionsorten Seite 67 
 
 
 Immissionsbelastung an Werktagen mit Lärmschutz 
 
 
  Rasterlärmkarte MORGENS, EG Seite 68 
  Rasterlärmkarte ABENDS, EG Seite 69 
  Rasterlärmkarte TAG außerh. RZ, EG Seite 70 
  Rasterlärmkarte NACHT, EG Seite 71 
  Immissionspegel im Lageplan Seite 72 
  Immissionspegel in Tabellenform Seite 73 
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Gutachten Nr. 4/I/16 - Gitzenweiler Hof 71 
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ERGEBNISTABELLEN - LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN 
 
In den beiden nachfolgenden Tabellen sind die zuvor aufgelisteten Ergebnisse übersichtlich 
zusammengestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
ABENDS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten (Beurteilungspegel) 
 

weit unterschritten Maximalpegel. 
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12. ZUSAMMENFASSUNG 
 
In der Zusammenfassung soll versucht werden, die Immissionsbelastungen an den jeweiligen 
Immissionsorten für beide Beurteilungskriterien übersichtlich darzustellen. 
 
 
BEURTEILUNGSGRUNDLAGE: TA-LÄRM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen TAG und 
NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen Immissionsorten 
 

weit unterschritten. 
 
 
Ein evtl. betrachtetes Irrelevanzkriterium nach TA-Lärm, Punkt 3.2.1 führt zu dem gleichen 
Ergebnis. 
 

TA-LÄRM: WERKTAGE IRW TA-LÄRM BEURTEILUNGSPEGER IRW TA-LÄRM MAXIMALPEGEL
 

Immissionsort Nutzung Geschoss RW,T RW,N LrT LrN LrT, LrN, RW,T, RW,N, LT,max LN,max LT,max, LN,max,
diff diff max max diff diff

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Anwesen Meßmer MD EG 60 45 31,5 32,1 --- --- 90 65 42,3 37,9 --- ---
1.OG 60 45 31,7 32,2 --- --- 90 65 43,9 38,1 --- ---

Hirschbinde Ortsrand West WA EG 55 40 27,9 27,1 --- --- 85 60 32,9 32,6 --- ---
1.OG 55 40 28,2 27,4 --- --- 85 60 33,8 32,7 --- ---

Oberrengersweiler Ortsrand Nord MD EG 60 45 23,9 24,8 --- --- 90 65 25,2 25,2 --- ---
1.OG 60 45 24,2 25,1 --- --- 90 65 25,6 25,6 --- ---

Rehlings Ortsrand West WA EG 55 40 26,0 25,3 --- --- 85 60 29,8 27,7 --- ---
1.OG 55 40 26,2 25,5 --- --- 85 60 29,8 28,8 --- ---

Sulzenmoos Ortsrand Ost MD EG 60 45 21,0 22,0 --- --- 90 65 24,2 24,2 --- ---
1.OG 60 45 21,1 22,1 --- --- 90 65 24,5 24,5 --- ---

Waltersberg Ortsrand Süd MD EG 60 45 24,0 25,3 --- --- 90 65 33,0 33,0 --- ---
1.OG 60 45 24,1 25,3 --- --- 90 65 32,5 32,5 --- ---

TA-LÄRM: SONN- UND FEIERTAGE IRW TA-LÄRM BEURTEILUNGSPEGER IRW TA-LÄRM MAXIMALPEGEL

Immissionsort Nutzung Geschoss RW,T RW,N LrT LrN LrT, LrN, RW,T, RW,N, LT,max LN,max LT,max, LN,max,
diff diff max max diff diff

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Anwesen Meßmer MD EG 60 45 31,5 32,1 --- --- 90 65 42,3 37,9 --- ---
1.OG 60 45 31,7 32,2 --- --- 90 65 43,9 38,1 --- ---

Hirschbinde Ortsrand West WA EG 55 40 29,2 27,1 --- --- 85 60 32,9 32,6 --- ---
1.OG 55 40 29,5 27,4 --- --- 85 60 33,8 32,7 --- ---

Oberrengersweiler Ortsrand Nord MD EG 60 45 23,9 24,8 --- --- 90 65 25,2 25,2 --- ---
1.OG 60 45 24,2 25,1 --- --- 90 65 25,6 25,6 --- ---

Rehlings Ortsrand West WA EG 55 40 27,3 25,3 --- --- 85 60 29,8 27,7 --- ---
1.OG 55 40 27,5 25,5 --- --- 85 60 29,8 28,8 --- ---

Sulzenmoos Ortsrand Ost MD EG 60 45 21,0 22,0 --- --- 90 65 24,2 24,2 --- ---
1.OG 60 45 21,1 22,1 --- --- 90 65 24,5 24,5 --- ---

Waltersberg Ortsrand Süd MD EG 60 45 24,0 25,3 --- --- 90 65 33,0 33,0 --- ---
1.OG 60 45 24,1 25,3 --- --- 90 65 32,5 32,5 --- ---
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BEURTEILUNGSGRUNDLAGE: BAYERISCHE FREIZEITLÄRMRICHTLINIE 
 
BEURTEILUNGSPEGEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
MITTAGS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten. 
 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel werden im Beurteilungszeitraum ABENDS an den 
Immissionsorten Anwesen Meßmer, Hirschbinde und Rehlings 
 

überschritten. 
 
Lärmschutzmaßnahmen sind bei einer Überschreitung bis zu 3,7 dB(A) zu fordern. 
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MAXIMALPEGEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen TAG und 
NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen Immissionsorten 
 

weit unterschritten. 
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LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN – GLEICHZEITIG AUFLAGE 
 
Im Kapitel 11 werden die Lärmschutzmaßnahmen ausführlich beschrieben. Die rel. beschriebenen 
Schalldämmwerte der Bühnenaußenhaut von R'w = 5 dB sind schalltechnisch zu gering und 
müssen erhöht werden. Mit einer Bühnenaußenhaut von R'w ≥ 25 dB und einer Begrenzung der 
Bühnenöffnung auf 20 m² kann ein wirkungsvoller Lärmschutz erreicht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAZIT 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
ABENDS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten (Beurteilungspegel) 
weit unterschritten Maximalpegel. 
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RESUMEE 
 
Die unterschiedlichen Beurteilungsgrundlagen lassen dieses Gutachten etwas unübersichtlich 
erscheinen. Für jede der Beurteilungsgrundlagen wurde der Worst Case berechnet und beurteilt. 
Eine schalltechnische Vorbelastung konnte ausgeschlossen werden (vgl. Anhang Seite A2). 
 
 
BEURTEILUNGSGRUNDLAGE: TA-LÄRM 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen TAG und 
NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen Immissionsorten 
 

weit unterschritten. 
 
Dies gilt sowohl für den Beurteilungspegel als auch für den Maximalpegel. 
 
 
 
BEURTEILUNGSGRUNDLAGE: BAYERISCHE FREIZEITLÄRMRICHTLINIE 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
MITTAGS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten. 
 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel werden im Beurteilungszeitraum ABENDS an den 
Immissionsorten Anwesen Meßmer, Hirschbinde und Rehlings 
 

überschritten. 
 
Lärmschutzmaßnahmen sind bei einer Überschreitung bis zu 3,7 dB(A) zu fordern. 
 
Diese Aussage gilt nur für den Beurteilungspegel – der Maximalpegel unterschreitet die jeweils 
zulässigen Immissionsrichtpegel weit. 
 
 
 
LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN 
 
Im Kapitel 11 werden die Lärmschutzmaßnahmen ausführlich beschrieben. Die rel. beschriebenen 
Schalldämmwerte der Bühnenaußenhaut von R'w = 5 dB sind schalltechnisch zu gering und 
müssen erhöht werden. Mit einer Bühnenaußenhaut von R'w ≥ 25 dB und einer Begrenzung der 
Bühnenöffnung auf 20 m² kann ein wirkungsvoller Lärmschutz erreicht werden. 
 
Die jeweils zulässigen Immissionsrichtpegel bleiben in den Beurteilungszeiträumen MORGENS, 
ABENDS, TAG außerhalb der Ruhezeit und NACHT an allen betrachteten nächstgelegenen 
Immissionsorten 
 

unterschritten (Beurteilungspegel) 
weit unterschritten Maximalpegel. 
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Paktplatz mit 55 Stellplätzen

Lwo = 63 Ausgangsschallleistungspegel (Punkt 7.1.5, Tabelle 30)
KPA = 0 Zuschlag für Parkplatztyp (Punkt 7.1.5, Tabelle 34)

KI = 4 Zuschlag für Impulshaltigkeit (Punkt 7.1.4, Tabelle 34)
KD = 4,16 Zuschlag für Fahrgassen (Punkt 7.1.2, zusammengefasstes Verfahren)

KStrO = 0 Zuschlag für Strassenoberfläche (Punkt 8.2.1)
B = 55 Bezugsgröße - 1 Bett (Punkt 8.2.1)

NTAG = 0,3 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)
NNACHT = 0,5 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)

f = 1 Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße (Punkt 8.2.1)
S = 2.218 Parkplatzfläche in [m²]

S0 = 1 Bezugsfläche = 1 m²

Lw",TAG = 49,9 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes
Lw",NACHT = 52,1 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,TAG = 83,3 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,NACHT = 85,6 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Aus der Bewegungshäufigkeit N ind Bezugsgröße B können die Fahrzeugbewegungen pro Stunde FB(h)
errechnet werden:

FB(h,Tag) = 16,5   Fahrzeugbewegungen / h

FB(16 h Tag) = 264 132 Gäste pro 16 Stunden

FB(h,Tag) = 27,5   Fahrzeugbewegungen / h

FB(8 h Nacht) = 220 110 Gäste pro 16 Stunden

In Soundplan wird Ref. Lw = 88,6 dB ausgerechnet. Der Rest erfolgt über den Tagesgang

Kontrollrechnung
10*lg(NTag) ist: -5,2 Somit ist 88,6 - 5,2 = 83,4 dB

10*lg(NNacht) ist: -3,0 Somit ist 88,6 - 3,0 = 85,6 dB
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Paktplatz mit 94 Stellplätzen

Lwo = 63 Ausgangsschallleistungspegel (Punkt 7.1.5, Tabelle 30)
KPA = 0 Zuschlag für Parkplatztyp (Punkt 7.1.5, Tabelle 34)

KI = 4 Zuschlag für Impulshaltigkeit (Punkt 7.1.4, Tabelle 34)
KD = 4,82 Zuschlag für Fahrgassen (Punkt 7.1.2, zusammengefasstes Verfahren)

KStrO = 0 Zuschlag für Strassenoberfläche (Punkt 8.2.1)
B = 94 Bezugsgröße - 1 Bett (Punkt 8.2.1)

NTAG = 0,3 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)
NNACHT = 0,5 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)

f = 1 Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße (Punkt 8.2.1)
S = 2.333 Parkplatzfläche in [m²]

S0 = 1 Bezugsfläche = 1 m²

Lw",TAG = 52,6 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes
Lw",NACHT = 54,9 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,TAG = 86,3 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,NACHT = 88,5 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Aus der Bewegungshäufigkeit N ind Bezugsgröße B können die Fahrzeugbewegungen pro Stunde FB(h)
errechnet werden:

FB(h,Tag) = 28,2   Fahrzeugbewegungen / h

FB(16 h Tag) = 451 226 Gäste pro 16 Stunden

FB(h,Tag) = 47,0   Fahrzeugbewegungen / h

FB(8 h Nacht) = 376 188 Gäste pro 16 Stunden

In Soundplan wird Ref. Lw = 91,6 dB ausgerechnet. Der Rest erfolgt über den Tagesgang

Kontrollrechnung
10*lg(NTag) ist: -5,2 Somit ist 91,6 - 5,2 = 86,4 dB

10*lg(NNacht) ist: -3,0 Somit ist 91,6 - 3,0 = 88,6 dB
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Paktplatz mit 14 Stellplätzen

Lwo = 63 Ausgangsschallleistungspegel (Punkt 7.1.5, Tabelle 30)
KPA = 0 Zuschlag für Parkplatztyp (Punkt 7.1.5, Tabelle 34)

KI = 4 Zuschlag für Impulshaltigkeit (Punkt 7.1.4, Tabelle 34)
KD = 1,75 Zuschlag für Fahrgassen (Punkt 7.1.2, zusammengefasstes Verfahren)

KStrO = 0 Zuschlag für Strassenoberfläche (Punkt 8.2.1)
B = 14 Bezugsgröße - 1 Bett (Punkt 8.2.1)

NTAG = 0,3 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)
NNACHT = 0 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)

f = 1 Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße (Punkt 8.2.1)
S = 460 Parkplatzfläche in [m²]

S0 = 1 Bezugsfläche = 1 m²

Lw",TAG = 48,4 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes
Lw",NACHT = 0,0 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,TAG = 75,0 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,NACHT = 0,0 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Aus der Bewegungshäufigkeit N ind Bezugsgröße B können die Fahrzeugbewegungen pro Stunde FB(h)
errechnet werden:

FB(h,Tag) = 4,2   Fahrzeugbewegungen / h

FB(16 h Tag) = 67 34 Gäste pro 16 Stunden

FB(h,Tag) = 0,0   Fahrzeugbewegungen / h

FB(8 h Nacht) = 0 0 Gäste pro 16 Stunden

In Soundplan wird Ref. Lw = 80,2 dB ausgerechnet. Der Rest erfolgt über den Tagesgang

Kontrollrechnung
10*lg(NTag) ist: -5,2 Somit ist 80,2 - 5,2 = 75,0 dB
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Paktplatz mit 32 Stellplätzen

Lwo = 63 Ausgangsschallleistungspegel (Punkt 7.1.5, Tabelle 30)
KPA = 0 Zuschlag für Parkplatztyp (Punkt 7.1.5, Tabelle 34)

KI = 4 Zuschlag für Impulshaltigkeit (Punkt 7.1.4, Tabelle 34)
KD = 3,40 Zuschlag für Fahrgassen (Punkt 7.1.2, zusammengefasstes Verfahren)

KStrO = 0 Zuschlag für Strassenoberfläche (Punkt 8.2.1)
B = 32 Bezugsgröße - 1 Bett (Punkt 8.2.1)

NTAG = 0,3 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)
NNACHT = 0 Bewegungshäufigkeit je Einheit und je Stunde (Punkt 8.1, Tabelle 33)

f = 1 Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße (Punkt 8.2.1)
S = 822 Parkplatzfläche in [m²]

S0 = 1 Bezugsfläche = 1 m²

Lw",TAG = 51,1 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes
Lw",NACHT = 0,0 dB(A)    flächenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,TAG = 80,2 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Lw,NACHT = 0,0 dB(A)    Schallleistungspegel des Parkplatzes

Aus der Bewegungshäufigkeit N ind Bezugsgröße B können die Fahrzeugbewegungen pro Stunde FB(h)
errechnet werden:

FB(h,Tag) = 9,6   Fahrzeugbewegungen / h

FB(16 h Tag) = 154 77 Gäste pro 16 Stunden

FB(h,Tag) = 0,0   Fahrzeugbewegungen / h

FB(8 h Nacht) = 0 0 Gäste pro 16 Stunden

In Soundplan wird Ref. Lw = 85,5 dB ausgerechnet. Der Rest erfolgt über den Tagesgang

Kontrollrechnung
10*lg(NTag) ist: -5,2 Somit ist 85,5 - 5,2 = 80,3 dB
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Veranstaltungen am Campingpark Gitzenweiler Hof 2016

Datum Wochentag Uhrzeit Art der Veranstaltung

25.03.2016 Karfreitag 14-18 Uhr Kochworkshop für Kinder am GITZ

26.03.2016 Samstag 10-19 Uhr E-Mobility-Tag am GITZ

26.03.2016 Samstag 15-16 oder 18-19 Uhr Zaubershow mit dem Duo Chicago auf der Showbühne

26.03.2016 Samstag 15-17 Uhr Bauernmarkt am GITZ

27.03.2016 Sonntag 11-12.30 Uhr Ostershow auf der Showbühne

06.05.2016 Freitag 19-21 Uhr Percussions-Workshop

06.05.2016 Freitag 21-22 Uhr Feuershow mit dem Duo Chicago

07.05.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

07.05.2016 Samstag 17-19 Uhr Dämmerschoppen

14.05.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

14.05.2016 Pfingstsamstag 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

15.05.2016 Pfingstsonntag 10-22 Uhr Kinderfest am GITZ/Abends Livemusik mit Gin Sonic

16.05.2016 Pfingstmontag 14-18 Uhr Käpt´n Blaubär zu Gast am GITZ

18.05.2016 Mittwoch 10-18 Uhr Camp-Road-Show: Rollende Campingmesse am GITZ

18.05.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Showabend am GITZ mit dem Duo Chicago

20.05.2016 Freitag 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo Voice Box auf der Showbühne

21.05.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

21.05.2016 Samstag 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

22.05.2016 Sonntag 17-19 Uhr Dämmerschoppen Musikverein Aeschach

25.05.2016 Mittwoch 10-18 Uhr Maskottchentreffen und Ausflugsziele zu Gast

25.05.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

27.05.2016 Freitag 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo Gin Sonic auf der Showbühne

27.05.2016 Freitag 10-20 Uhr Wiesnkönig-Ralley 

28.05.2016 Samstag 10-20 Uhr Wiesnkönig-Ralley 

28.05.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

28.05.2016 Samstag 14-22 Uhr Zirkusworkshop + Abendshow mit Clown Ichmael am GITZ

25.06.2016 Samstag 17-18 Uhr Tag der offenen Campingplätze - Apero am Elefanten

26.06.2016 Sonntag 15-18 Uhr Oldtimer-Ralley "Scuderia" Streckenposten am GITZ

01.07.2016 Freitag/Jubiläum 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

02.07.2016 Samstag/Jubiläum 19-22 Uhr Live-Musik auf der Bühne mit den Eschbach Buam

03.07.2016 Sonntag/Jubiläum 10-12 Uhr Zaubershow mit dem Duo Chicago - Vormittagsshow

08.07.2016 Freitag 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

09.07.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

09.07.2016 Samstag 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo Voice Box auf der Showbühne

10.07.2016 Sonntag 14-18 Uhr Zirkusworkshop mit dem Duo Chicago

13.07.2016 Mittwoch 12-14 oder 17-19 Uhr Kochworkshop für Kinder am GITZ

13.07.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Musik aus der Dose

15.07.2016 Freitag/Ballonfahrt WE 10-23 Uhr

Tagsüber Aktionsprogramm und Abends Livemusik

 mit dem Duo Gin Sonic auf der Sommerwiese

16.07.2016 Samstag / Ballonfahrt WE 10-23 Uhr

Tagsüber Aktionsprogramm und Abends Livemusik 

beim Ballonglühen mit DJ Andi - Sommerwiese

16.07.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

20.07.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo TwoTube auf der Showbühne
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21.07.2016 Donnerstag 14-17 Uhr Vaude Kletterfels am GITZ

22.07.2016 Freitag 19-22 UHr Showabend am GITZ mit dem Duo Chicago

23.07.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

23.07.2016 Samstag 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo Gin Sonic auf der Showbühne

27.07.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow/Eschbach Buam

29.07.2016 Freitag 10-23 Uhr Wiesnkönig am GITZ - Modenshow anschl.Band  Enjoy

30.07.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

30.07.2016 Samstag 10-22 Uhr Wiesnkönig am GITZ -Musik aus der Dose /Animationsshow

31.07.2016 Sonntag 17-19 Uhr Dämmerschoppen Musikverein Hiltensweiler

03.08.2016 Mittwoch / Westerntag 10-23 Uhr Aktionstag und Abends Livemusik mit "Knapp ein Jahr"

05.08.2016 Freitag 10-18 Uhr Musiktage am GITZ mit Bluesworkshop

06.08.2016 Samstag 10-23 Uhr

Musiktage am GITZ mit Bluesworkshop - 

Abends "Matchbox" Bluesband auf der Showbühne

06.08.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

07.08.2016 Sonntag 10-18 Uhr ACE-Automobiltag am GITZ

10.08.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo TwoTube auf der Showbühne

11.08.2016 Donnerstag 14-17 Uhr Vaude Kletterfels am GITZ

11.-15.08.16 Donnerstag-Montag Rotaract Kids Camp-Sommercamp auf der Wiese gegenüber

12.08.2016 Freitag 19-22 Uhr

Livemusik mit dem Duo Gin Sonic auf der Showbühne - 

Zwischendurch Feuershow mit dem DVN

13.08.2016 Samstag 19-23 Uhr Theater-Show Abend DVN

14.08.2016 Sonntag 14-17 Uhr Zirkusworkshop mit dem Duo Chicago

14.08.2016 Sonntag 17-19 Uhr Dämmerschoppen

17.08.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo Voice Box auf der Showbühne

19.08.2016 Freitag / GITZ anno 10-22 Uhr Mittelalterspektal und Lagerleben am GITZ

20.08.2016 Samstag / GITZ anno 10-22 Uhr Mittelalterspektal und Lagerleben am GITZ

20.08.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

21.08.2016 Sonntag / GITZ anno 10-12 Uhr Mittelalterspektal und Lagerleben am GITZ

24.08.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

26.08.2016 Freitag 19-22 Uhr Livemusik mit der Band "Enjoy" auf der Showbühne

27.08.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

27.08.2016 Samstag 19-22 Uhr Lichterfest mit anschl. Feuershow

28.08.2016 Sonntag 14-18 Uhr Gaudi-Olympiade mit dem Duo Chicago

31.08.2016 Mittwoch 19-22 Uhr Livemusik mit dem Duo TwoTube auf der Showbühne

02.09.2016 Freitag 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

03.09.2016 Samstag 10-18 Uhr E-Mobility-Tag am GITZ

03.09.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

03.09.2016 Samstag 19-21 Uhr Showabend am GITZ mit dem Duo Chicago

10.09.2016 Samstag 17-19 Uhr Bauernmarkt am GITZ

09.09.2016 Freitag 19-22 Uhr Musik aus der Dose/Animationsshow

14.-15.09.16 Mittwoch+Donnerstag 10-17 Uhr Fendt Roadtour: Präsentation eines neuen Caravans

30.9.-3.10.16 Freitag-Montag jeweils 10-18 Uhr Bayerisches Wochenende am GITZ mit div. Aktionen

01.10.2016 Samstag 17-19 Uhr Dämmerschoppen Musikverein Aeschach

02.10.2016 Sonntag 17-19 Uhr Zirkusworkshop mit.anschl. Show/DuoChicago

31.10.2016 Montag 17-22 Uhr Halloweenparty mit Lagerfeuer am Elefantenplatz
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